
Grundbegriffe und Erläuterungen zur Almwirtschaft

Alm oder Alpe:

ist jenes Areal, das auf Grund der natürlichen Voraussetzungen und unter Berücksichtigung alter Übung oder Rechte beweidet wird, oberhalb der jeweiligen Dauersiedlungsgrenze liegt und vorwiegend der Sömmerung von Zucht- und Nutzvieh dient. Auf Grund ihrer Ausdehnung werden diese Flächen größ​tenteils getrennt von den Heimgütern bewirtschaftet, stehen jedoch mit diesen in einem untrennbaren wirtschaftlichen Zusammenhang. Kennzeichnend für eine „Alpe“ (Vorarlberg; West-Tirol) oder „Alm“ (Unterinntal, übrige Bundesländer) ist normalerweise die zeitlich beschränkte Bewohnung und Bewirt​schaftung über den Sommer. In letzter Zeit gibt es allerdings auch Almen, deren Bewirtschaftung weit​gehend vom Heimgut aus erfolgt sowie Betriebe, die ganz oder zumindest zeitweise auch über den Winter (Fremdenverkehr) bewohnt und die Gebäude auch bewirtschaftet werden. Im Grenzfall ist ein solcher Betrieb dann noch als Alm einzu​stufen, wenn die Anzahl der Großviehweidetage, die auf die Sömmerung und dortige Fütterung entfallen, höher ist als diejenige für die Winterfütterung.

Almanger:

Eingezäunte, wüchsige und meistens steinfreie Fläche in Hüttennähe, die der Gewinnung von Not- und Zufutter dient.

Almagrargemeinschaft:

ist die Gesamtheit der jeweiligen Eigentümer der Liegenschaften an deren Eigentum ein Anteilsrecht an agrargemeinschaftlichen Grundstücken gebunden ist (Stammsitzliegenschaften), einschließlich jener Person, denen persönliche (walzende) Anteilsrechte zustehen.

Alpobmann (Alpmeister):

ist zur Leitung der Gemeinschaft nach Maßgabe der Beschlüsse des Ausschusses und der Vollver​sammlung berufen und vertritt die Agrargemeinschaft nach außen.

Almrechnung:

Verrechnung und Aufteilung der Betriebskosten eines Almsommers, des Ertrages an Milch und Milch​produkten auf einer Gemeinschaftsalm im Verhältnis der einzelnen Weidetiere.

Alpausschuss:

Zu seinem Wirkungskreis gehören alle Angelegenheiten, die nicht ausdrück​lich einem anderen Organ vorbehalten sind (z.B. Bau- und Verbesserungsmaßnahmen aller Art).

Alpbuch und Alpkataster:

liegen bei den Alpwirtschaftsabteilungen der einzelnen Landesregierungen auf und enthalten für jede einzelne Alm die wichtigsten Merkmale wie Name, Lage, Höhe, Erreichbarkeit, Eigentümer, Kulturarten​verteilung, Bodenart, Gesamtausmaß, Rechte und Lasten, Bonität, Weidezeit, Besatz, Gebäude und dergleichen mehr. Das Alpbuch wurde schon in den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts angelegt; die Alpkatastererhebungen stammen von 1950/52 und 1974.

Alpinspektorat:

Das Alpinspektorat oder die Alpwirtschaftsabteilungen haben ihren Sitz beim jeweiligen Amt der Landes​regierung. Sie sind mit allen betriebswirtschaftlichen, pflanzenbaulichen und technischen Fragen der Alpverbesserung (Wegbau, Gebäude, Wasserversorgung, Elektrifizierung, Bodenverbesserun​gen usw.) befasst und verwalten auch die öffentlichen Zuschüsse des Bundes und der Länder. In Niederösterreich und Oberösterreich sind auch die Landes​landwirtschaftskammern mit bestimmten Alpförderungsauf​gaben betraut.

Alppersonal:

Als Alppersonal werden nur jene Personen bezeichnet, die mit der Bewirtschaftung der Almen beschäf​tigt sind und zwar auch dann, wenn eine Alm regelmäßig vom Heimgut aus betreut wird. Eine nur wö​chentliche Kontrolltätigkeit fällt nicht unter diese Tätigkeit.

Alpservitute:

sind grundbücherlich zugesagte Rechte an Weide-, Holz- oder Streunutzung in fremden Besitzungen.

Alpstatut (Almsatzungen):

sind Satzungen einer Agrargemeinschaft zur Ermittlung der Nutz- und Verwaltungsrechte einschließlich Pflichten der Mitglieder an der gemeinschaftlich bewirtschafteten Alpe.

Asten:

sind tiefer gelegene Flächen, auf die das Vieh zur Vor- und Nachweide aufgetrieben wird. Auf diesen Flächen wird zusätzlich auch Heu gewonnen, meistens auch dort verfüttert oder zum Heimbetrieb gelie​fert. Aus Arbeitsmangel kann die Beweidung auch während des Sommers erfolgen und dadurch die Mahd entfallen.

Alpungskosten:

Dazu gehören die Kostenelemente Weidetaxe (Grasgeld), Gebäudetaxe und Hirtenlohn

Ätzungsrecht:

Berechtigung, zu gewissen Zeiten Alpflächen oder Talweidegründe vorüber​gehend beweiden zu dürfen.

Auftriebsrecht:

Befugnis zum Auftrieb von Tieren auf Gemeinschafts- und Servitutsalmen.

Berechtigter:

Mitglied einer Agrargemeinschaft, Genossenschaft, lnteressentschaft oder Servitutsalm.

Besatz (Bestoß):

Man versteht darunter die Gesamtheit des aufgetriebenen Viehs in Stück, Großvieheinheiten, Kuhgrä​sern oder Normalkuhgräsern (NKG).

Besatzdichte:

Entspricht dem Auftriebsgewicht in Doppelzentnern oder der Bestoßung in GVE je ha Alpfläche für eine bestimmte Dauer der Weidezeit.

Besatzzeit:

Zeit, während der im gleichen Umtrieb Tiere auf einer Weide oder Weidenkoppel verbleiben.

Bringungsrecht das zugunsten von Grundstücken, die land- oder forstwirtschaftlichen Zwecken gewidmet sind, eingeräumte Recht, Personen und Sachen über fremden Grund zu bringen.

Einheitswert - Gesamt:

Darunter versteht man den Gesamteinheitswert der selbstbewirtschafteten Gesamtfläche abzüglich der verpachteten Fläche bzw. Hinzurechnung der zugepachteten Fläche. Weide- und Holznutzungsrechte sind im Gesamteinheitswert nicht berücksichtigt.

Einheitswert – Hektarsatz:

ist der zahlenmäßige Ausdruck für die Grundsteuerbonitierung. Die ausgewiesenen Hektarsätze dienen als Anhaltspunkt der natürlichen Ertragsfähigkeit.

Einforstungsrecht (Wald- und Weidennutzungsrecht):

Das sind Nutzungsrechte in oder aus fremden Wald, Holz oder sonstige Forstprodukte zu beziehen, Weiderechte auf fremden Grund und Boden auszuüben, einschließlich aller anderen Felddienstbarkeiten auf Wald oder der Waldkultur gewidmeten Boden mit Ausnahme der Wegerechte.

Flächenleistung:

Jährlicher Futterertrag einer Weide je Flächeneinheit.

Forstwirtschaftlich genutzte Fläche:

Umfasst die bestockte und nicht bestockte Holzbodenfläche einschließlich der auf Flächenäquivalent umgerechneten Anteilsrechte an Gemeinschaftsbesitz oder Nutzungsrechte.

Fronschichten:

Unentgeltliche, nach der Anzahl der Almanteile bzw. nach dem aufgetriebenen Vieh bemessene Arbeit auf einer Gemeinschaftsalm.

Fuß:

Futterbedarf für 1/4 GVE während der üblichen Weidezeit.

Geilstellen:

Jene Stellen, wo der Pflanzenbestand durch konzentrierte Ablagerung von Harn und Kot stark beein​trächtigt wird.

Großvieheinheit (GVE):

ist die Berechnungsgröße für die einzelnen Vieharten. Eine GVE ist z. B. eine Kuh von 500 kg Lebend​gewicht.

Halthube:

Ehemaliger Bauernhof, der landwirtschaftlich genutzt wird.

lmmission:

Beeinträchtigung des Nachbargrundstückes durch Gerüche, Geräusche Rauch, Ruß, Erschütterungen sowie ähnlicher Einwirkungen.

Kahlfläche:

Waldboden ohne jeglichen Bewuchs.

Klaue:

Futterbedarf für 1/8 GVE während der üblichen Weidezeit.

Lägerflora:

Durch Überdüngung typische Pflanzengesellschaft (Ampfer, Kreuzkraut, Brennessel).

Lägerplatz:

Jene Stellen einer Alpe, die dem Vieh als Ruheplätze dienen.

Lehnvieh:
Das vom Nutzungsberechtigten zur Ausübung seiner Weiderechte aufgenommene Fremdvieh.

Maiensäß:

Den eigentlichen Almweiden vorgelagerte Nutzflächen, die im Frühjahr als Vor- und im Herbst als Nach​weide genutzt werden. Im Sommer werden die Maiensäße gemäht. Das Heu wird in der Regel im Vor- oder Nachwinter an Ort und Stelle aufgefüttert (Vorarlberg).

Neubewaldung:

sind Grundflächen, die bisher nicht Wald waren. Sie unterliegen im Falle einer Aufforstung nach Ablauf von zehn Jahren ab deren Durchführung, im Falle der Naturverjüngung nach Errechnung einer Über​schirmung von 5,/~ ihrer Fläche, den forstlichen Bestimmungen.

Normalkuhgras (NKG):

ist eine Vergleichseinheit für den Weideertrag und bedeutet den Futterbedarf einer GVE während 100 Weidetage.

Ökologie:

untersucht die Beziehungen der einzelnen Arten einer Lebensgemeinschaft untereinander, deren Abhän​gigkeit von der Mit- und Umwelt sowie deren Einwirkungen auf den Lebensraum.

Probemelkung:

Wöchentliches oder vierzehntägiges genaues Abmaß der Milchmenge je Kuh.

Diese Melkungen dienen als Schlüssel für die Berechnung des Anteiles am Gesamtmilchertrag oder deren Produkten der Alpgemeinschaft während der Sömmerung.

Raufutterverzehrende GVE (RGVE):

Dazu zählen Pferde, Rinder, Schafe und Ziegen

Räumde:

Wald, dessen Bewuchs eine Überschirmung von weniger als 3/10 aufweist.

Räumung:

Flächenweise Entfernung von Fremdkörpern, insbesondere Steine, Holz​teile, Lawinenmaterial usw., die die Bewirtschaftung hindern.

Reduzierte landwirtschaftliche Nutzfläche (RLN):

ist die um die Reduktion extensiver Grünlandflächen verkleinerte landwirt​schaftliche Nutzfläche. Die reduzierte landwirtschaftliche Nutzfläche bildet die Vergleichsgrundlage für die meist betriebswirtschaft​lichen Relationsnachweise.

Reuten:

Entfernung von krautartigen Gewächsen, soweit sie für die Grasnarbe schädlich sind.

Rodung:

Umwandlung von bestockten Flächen in freie Flächen (forstbehördliche Bewilligung erforderlich).

Schlagweide:

Weide auf größeren Waldflächen.

Schneefluchtrecht:

Recht, mit dem Vieh bei vorübergehendem Schneewetter in andere, hpts. tiefere und geschützte Alm- oder Waldteile einzuwei​den.

Schutzwald:

sind Wälder, deren Standort durch die abtragenden Kräfte von Wind, Wasser und Schwerkraft gefährdet sind.

Schwenden:

Säubern der Almweideflächen vom natürlichen Anflug platzraubender Laub​ und Nadelhölzer und der verschiedensten Sträucher.

Staffel (Leger):

Viele Almen sind durch natürliche Hindernisse in zwei oder mehrere Weidestufen aufgegliedert. Die ein​zelnen Stufen verfügen dabei meistens über eigene Bewirtschaftungszentren. Die unterste Stufe be​zeichnet man als Niederleger, die mittlere als Mittelleger und die oberste als Hochleger.

Überbeweidung (selektive):

Gern gefressene Pflanzen werden nach kurzer Ruhezeit wieder abgeweidet. Diese Pflanzen leiden unter dem ständigen Verbiss und gehen schließlich zugrunde, während sich die unliebsamen Pflanzen, die dem Verbiss entgehen, unerwünschterweise vermehren. 

Unterbeweidung (selektive):

Überständige oder wenig bekömmliche Pflanzen werden von den Tieren gemieden. Diese Pflanzen versamen in der Folge und nehmen bestandesmäßig unerwünschterweise überhand.

Weidekoppel:

Unterteilung des Weidekomplexes aus organisatorischen oder weidetech​nischen Gründen durch Zäune.

Weideleistung:

ist die Besatzdichte pro Flächeneinheit in Doppelzentner Lebendgewicht oder in NKG.

Weidezeit:

Die Weidezeit eines Sommers in Weidetagen ausgedrückt.

Zinsvieh:

Das vom Alpeigentümer gegen Entgelt zur Weidenutzung aufgenommene Fremdvieh.

Für die Almwirtschaft wichtige forstliche Begriffe:
Almwald:

Der Wald, der einer Alm Schutz bieten soll, sei es gegen Steinschlag, Lawinen, Rutschung oder gegen Wind und Wetter. Durch sein höheres Wasserhaltevermögen bewahrt er den Almboden vor Murbrüchen und Wildbächen.

Er liefert auch das für den Almbetrieb erforderliche Bau-, Brenn- und Zaunholz. Oberhalb der Wald​grenze übernimmt der alpine „Strauchwald“ teilweise diese Wohlfahrtsaufgaben.

Waldweide:

Weidenutzung im Wald, eine Mischnutzung zu gleicher Zeit und am gleichen Ort.

Weidewald:

Lockerer Alpwaldbestand, der bei einer Ordnung von Wald und Weide als Schutz bestehen bleibt, aber vornehmlich der Beweidung dient.

Klimatische Waldgrenze:

Höhengrenze, innerhalb der die klimatischen Bedingungen für das Aufkommen eines geschlossenen Baumbestandes gegeben sind (Forst-Gesetz § 2 Abs. 2, § 25 Sonderbestimmungen)
Örtliche Waldgrenze:

Die gegenwärtige Höhengrenze des geschlossenen Waldes. Meist durch Rodung und Raubbau am Wald um 200 m herabgedrückt, ev. Einfluss Klimaänderung

Baumgrenze:

Die oberste örtliche Verbreitungsgrenze stammbildender Bäume (Fichte, Lärche, Zirbe, Eberesche).

Kampfzone des Waldes:

Der aufgelockerte Waldsaum an der Waldgrenze. Lt. FG § 2 ist jene Zone zwischen der natürlichen Baumgrenze und der tatsächlichen Grenze des geschlossenen Baumbewuchses zu verstehen.

Wirtschaftswald:
Der unterhalb der Kampfzone des Waldes gelegene, hauptsächlich der Holznutzung dienende Wald.

Schutzwald nach ForstG:
„§ 21. (1) Standortschutzwälder (Wälder auf besonderen Standorten) im Sinn dieses Bundesgesetzes sind Wälder, deren Standort durch die abtragenden Kräfte von Wind, Wasser oder Schwerkraft gefährdet ist und die eine besondere Behandlung zum Schutz des Bodens und des Bewuchses sowie zur Sicherung der Wiederbewaldung erfordern. Diese sind 


1.
Wälder auf Flugsand- oder Flugerdeböden,


2.
Wälder auf zur Verkarstung neigenden oder stark erosionsgefährdeten Standorten,


3.
Wälder in felsigen, seichtgründigen oder schroffen Lagen, wenn ihre Wiederbewaldung nur unter schwierigen Bedingungen möglich ist,


4.
Wälder auf Hängen, wo gefährliche Abrutschungen zu befürchten sind,


5.
der Bewuchs in der Kampfzone des Waldes,


6.
der an die Kampfzone unmittelbar angrenzende Waldgürtel.

(2) Objektschutzwälder im Sinn dieses Bundesgesetzes sind Wälder, die Menschen, menschliche Siedlungen oder Anlagen oder kultivierten Boden insbesondere vor Elementargefahren oder schädigenden Umwelteinflüssen schützen und die eine besondere Behandlung zur Erreichung und Sicherung ihrer Schutzwirkung oder Wohlfahrtswirkung erfordern.

(3) Die Bestimmungen über Objektschutzwälder gelten auch für den forstlichen Bewuchs in der Kampfzone des Waldes, sofern dem Bewuchs eine hohe Schutzwirkung im Sinn des § 6 Abs. 2 lit. b zukommt.“

Neubewaldung
Lag nach der derzeit gel​tenden Rechtslage eine Neubewaldung durch Naturverjüngung schon dann vor, wenn der Bewuchs einer Überschirmung von fünf Zehnteln der Beurteilungsfläche erreicht hat, ist der Eintritt der Waldeigenschaft nunmehr an ein zusätzliches Kriterium, nämlich eine Mindesthöhe des Bewuchses von drei Meter, geknüpft. Eine Neubewaldung durch Naturverjüngung liegt somit nunmehr dann vor, wenn die Beurteil​ungsfläche einen forstlichen Bewuchs mit einer Höhe von wenigstens drei Meter in einem Ausmaß auf​weist, dass die Beurteilungsfläche dadurch wenigstens in einem Ausmaß von fünf Zehnteln überschirmt ist. 
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